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Datenschutz-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
 
Kurzinformation
  
Ziel
 

Gewährleistung eines weiterhin hohen Datenschutzniveaus im Bereich der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

 
 
Inhalt
 

Vornahme terminologischer Anpassungen an die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung 

 
 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und kommt ab
25. Mai 2018 zur Anwendung. Obwohl die DSGVO in den Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung
erlangt, bedarf sie in zahlreichen Bereichen der begleitenden Durchführung ins innerstaatliche
Recht.
 
Es sollen daher die materienspezifischen Datenschutzregelungen mit der neuen
datenschutzrechtlichen Terminologie in Einklang gebracht werden sowie eine Adaptierung der
bisherigen Verweise erfolgen. Die Änderungen sollen mit 25. Mai 2018 in Kraft treten.
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